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Ministerialentwurf eines Brexit-Begleitgesetzes 2019 für den Bereich des BMVRDJ; 
Stellungnahme 

Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt grundsätzlich den Ministerialentwurf eines Brexit-Be 
gleitgesetzes 2019 für den Bereich des BMVRDJ. 

Wie wir im Zug einer aktuellen Anfrage eines betroffenen Mitglieds der Wirtschaftskammer Tirol, 
das eine Limited betreibt, festgestellt haben, sollte im Ministerialentwurf jedoch klarer geregelt 
werden, für welche Unternehmen dieser gelten soll. Der Begriff ,,Zweigniederlassung" ist zu we 
nig klar definiert. In den Erläuternden Bemerkungen wird Folgendes formuliert: 

,,Der Brexit wird für jene im österreichischen Firmenbuch als Zweigniederlassungen aufscheinen 
den Gesellschaften aus dem Vereinigten Königreich (VK) ein Problem darstellen, die ihren Ver 
waltungssitz nicht im Staat ihres registermäßigen Sitzes, sondern in Österreich haben. Dasselbe 
gilt für VK-Gesellschaften mit Verwaltungssitz in Österreich, die nicht einmal mit einer inländi 
schen Zweigniederlassung im Firmenbuch eingetragen sind. 

Bei solchen Gesellschaften ist die österreichische ,,Zweigniederlassung" eigentlich die Hauptnie 
derlassung bzw. der tatsächliche Sitz der Hauptverwaltung, sodass es sich gemäß§ 10 IPRG um 
österreichische Gesellschaften handeln würde." 

Das Kriterium, wo sich der Verwaltungssitz befindet, ist offensichtlich der entscheidende Faktor 
bei der Beurteilung der Frage, welche Konsequenzen ein ungeregelter Brexit hat. Dieses Krite 
rium des Verwaltungssitzes ist aus unserer Sicht entsprechend klarer auszuarbeiten. 
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